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HOAI ist binnenmarkttauglich und europakonform

Die HOAI steht der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes nicht entgegen, da sie die grenzüberschreitende Auftragsvergabe nicht behindert

Begründung: 

Das Europäische Parlament hat in einer Entschließung vom 5. April 2001 ausdrücklich festgestellt, „dass verbindliche Honorare in manchen Mitgliedsstaaten insofern von großer Bedeutung sind, als sie den Bürgern Dienstleistungen erster Qualität bieten und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Freien Berufen und ihren Kunden schaffen.“ Es vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedsstaaten befugt sind, unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls verbindliche Honorare festzulegen, um die hohen moralischen, ethischen und Qualitätsstandards zu schützen. Weiter heißt es: „Das EP erkennt die Bedeutung der Freien Berufsgruppen an, die in eigener Verantwortung spezielle Wertenormen festlegen, um die Qualität ihrer Dienstleistungen zu garantieren, diese Regelungen professionell einzuhalten und auch Standesvorschriften darin aufzunehmen. Das Europäische Parlament weist auf die hohen Qualifikationen hin, die die Freien Berufe aufweisen müssen, auf die Notwendigkeit, diejenigen zu schützen, die die Freien Berufe zum Wohle der Bürger Europas ausüben, sowie auf die Notwendigkeit, ein spezielles auf Vertrauen beruhendes Verhältnis zwischen den Freien Berufen und ihren Kunden zu schaffen.

Das Europäische Parlament erkennt an, dass verbindliche Honorare von großer Bedeutung sind, als sie den Bürgern Dienstleistungen erster Qualität bieten und vertrauensvolle Beziehungen zwischen dem Freien Beruf und seinem Kunden schaffen. Das Europäische Parlament vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedsstaaten befugt sind, unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls verbindliche Honorare festzulegen und damit die Qualitätsstandards zu schützen. Hierfür stehen die Freien Berufe und ihre Kunden vertrauen auf diese Qualitätsstandards.“

Mit Urteil vom 19. Februar 2002 hat auch der EuGH in dem Verfahren Arduino eine Grundsatzentscheidung über die Rechtmäßigkeit einer nationalen Gebührenordnung getroffen. Nach Auffassung der BIngK wird durch die dort entwickelten Grundsätze auch die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure gestärkt und deren Vereinbarkeit mit EG-Wettbewerbsrecht bestätigt. Entgegen bisheriger Verlautbarungen aus Brüssel, die hinsichtlich einer Gebührenordnung für Freie Berufe teilweise wettbewerbs- oder kartellrechtliche Bedenken erkennen ließen, hat der EUGH in seinem Urteil ausdrücklich klargestellt, dass eine staatlich erlassene Gebührenordnung nicht wettbewerbswidrig sei. Da auch im Fall der HOAI als Gebührenordnung für die Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen der Gesetzgeber die Letztentscheidungsbefugnis über den Erlass einer Honorarordnung trifft, ist eine Kollision mit EU-Recht nicht erkennbar. Generalanwalt Leger hat in seinem Schlussantrag in diesem Verfahren vorgetragen, dass der Erlass einer nationalen Gebührenordnung, in Anbetracht der herausragenden Bedeutung der von Angehörigen eines freien Berufsstandes erbrachten Dienstleistungen und deren Bedeutung für die Allgemeinheit, grundsätzlich legitim sei. Vor allem die Sicherung der Qualität für die öffentliche Sicherheit und den Städtebau, zu denen auch Ingenieurleistungen beitragen, wirken sich unmittelbar auf grundlegende Aspekte der Bürger, wie etwa ihre körperliche Unversehrtheit aus und hätten ferner wirtschaftliche Außeneffekte für die Gesellschaft als Ganzes. Staatliche Regelungen in diesen Bereichen, die zur Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsniveaus dieser Dienstleistungen beitragen, stellen daher ein legitimes Interesse eines Staates dar. 

2. Ingenieure und Architekten erwarten von der Bundesregierung und dem Bundesrat eine Anhebung der Tabellenwerte, da die Honorare nicht mehr auskömmlich sind.

Begründung: 

Alle Honorarordnungen, die nach Abhängigkeit von Bemessungsgrundlagen, z. B. den Baukosten, gestaltet werden, unterliegen der so genannten Scherenbildung. Die letzte Honoraranhebung, die 5. Novelle, wurde mit Wirkung zum 01.01.1996 vorgenommen mit einer Honoraranhebung von 6 %. Seit 1996 sind in Architektur- und Ingenieurbüros starke Honorareffizienzverluste aufgetreten, insbesondere dadurch, dass die Gehaltskosten wesentlich stärker gestiegen sind als die Baukosten. Architekten und Ingenieure haben insofern in den vergangenen Jahren starke Honorareinbußen hinnehmen müssen. Die Honorarbemessung soll aber, entsprechend des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen, dem Artikelgesetz, den berechtigten Interessen der Ingenieure und Architekten sowie den Auftraggebern Rechnung tragen. Diese Bestimmungen stellen ausdrücklich klar, dass die Belange beider Vertragsparteien in angemessener Weise zu beachten sind.
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